
.

Landgericht Mannheim
4. Große Strafkammer

Haftbefehl
vom 14. Januar 2008

Strafsache gegen

Sylvia Stolz
geboren am 06.08.1963 in München,
wohnhaft Pfarrer-Grabmeier-Allee 10, 85560 Ebersberg,
ledig, Rechtsanwältin, Staatsangehörigkeit: deutsch,

wegen Verdachts der Volksverhetzung u.a.

Gegen die Angeklagte wird die Untersuchungshaft angeordnet.

I.

Das Landgericht Mannheim hat gegen die angeklagte Rechtsanwältin durch -
-nicht rechtskräftiges - Urteil vom 14.01.2007 auf die Gesamtfreiheitsstrafe

von drei Jahren und sechs Monaten erkannt und ein Berufsverbot von 5 Jah-

ren angeordnet; ferner hat es ihr vorläufig die Berufsausübung verboten.

Gegenstand dieser beiden Entscheidungen sind die nachfolgenden Taten,

die sie als Strafverteidigerin in den Strafverfahren gegen die inzwischen

rechtskräftig verurteilten - Rechtsextremisten Ernst Zündel (Landgericht

Mannheim, 6 KLs 503 Js 4/96) und Dirk Reinecke (Amtsgericht Potsdam, 87

Ds 496 Js 25360/05) beging:




